












§ 42
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschluss-
nehmer. Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die 
Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden
Kalendervierteljahres auf den neuen Gebührenschuldner über.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 43
Grundgebühr

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße 
erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit
einer Nenngröße von:

(2) Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in 
dem der Wasserzähler erstmals eingebaut oder endgültig 
ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.

(3) Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen
im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen,
nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen länger
als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unter-
brechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr
berechnet.

§ 44 
Verbrauchsgebühren

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen 
Wassermenge (§ 45) berechnet. Die Verbrauchsgebühr
beträgt pro m³ 1,83 Euro.

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher
Wasserzähler  verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro
m³ 1,83 Euro.

§ 45 
Gemessene Wassermenge

(1) Die nach § 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als
Gebührenbemessungsgrundlage, wenn sie ungenutzt (etwa
durch schadhafte Rohre, offenstehende Zapfstellen oder
Rohrbrüche hinter dem Wasserzähler) verlorengegangen ist.

(2) Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der Wasserzähler über
die nach der Eichordnung zulässigen Verkehrsfehlergrenzen
hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zähler stehengeblieben, so
schätzt die Gemeinde den Wasserverbrauch gemäß § 162
Abgabenordnung.

§ 46
Verbrauchsgebühr bei Bauten

(1) Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete
Wasser nicht durch einen Wasserzähler festgestellt, wird eine
pauschale Verbrauchsgebühr erhoben.

(2) Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist folgender pauschaler
Wasserverbrauch:
1. Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebäuden

werden je 100 Kubikmeter umbautem Raum 5 Kubikmeter
als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; Gebäude
mit weniger als 100 Kubikmeter umbautem Raum bleiben
gebührenfrei.

Bei Fertigbauweise werden der Ermittlung des umbauten
Raumes nur die Keller- und Untergeschosse zugrunde gelegt.
2. Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 

fallen, werden je angefangene 10 Kubikmeter Beton- oder

Mauerwerk 4 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch
zugrunde gelegt; Bauwerke mit weniger als 10 Kubikmeter
Beton- oder Mauerwerk bleiben gebührenfrei.

§ 47
Entstehung der Gebührenschuld

(1) In den Fällen der §§ 43 und 44 Abs. 1 entsteht die Gebühren-
schuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres
(Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor
Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebühren-
schuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses.

(2) In den Fällen des § 42 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebühren-
schuld für den bisherigen Anschlussnehmer mit Beginn des
auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres; für den
neuen Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres.

(3) In den Fällen des § 44 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld,
mit der Beendigung der Baumaßnahme, spätestens mit
Einbau einer Messeinrichtung nach § 21.

(4) In den Fällen des § 46 entsteht die Gebührenschuld mit
Beginn der Bauarbeiten.

§ 48
Vorauszahlungen

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind
vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die
Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalender-
vierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des
Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit
Beginn des folgenden Kalendervierteljahres.

(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des Jahreswasser-
verbrauchs des Vorjahres zugrunde gelegt. Beim erstmaligen
Beginn der Gebührenpflicht werden die Vorauszahlungen auf
der Grundlage der Grundgebühr, des Verbrauchsgebühren-
satzes und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des 
laufenden Jahres ermittelt.

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen
werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum 
angerechnet.

(4) In den Fällen der §§ 44 Abs. 2 sowie des § 46 entfällt die
Pflicht zur Vorauszahlung.

§ 49
Fälligkeit

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig.
Sind Vorauszahlungen (§ 48) geleistet worden, gilt dies nur,
soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen
übersteigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten
Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder 
Zurückzahlung ausgeglichen.

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 48 werden mit Ende des
Kalendervierteljahres zur Zahlung fällig.

V. Anzeigepflichten, Ordnungswidrigkeiten,
Haftung

§ 50
Anzeigepflichten 

(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde anzuzeigen
1. der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche

Wasserversorgung angeschlossenen Grundstücks;
entsprechendes gilt beim Erbbaurecht sowie beim
Wohnungs- und Teileigentum;

2. Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlage
sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen,
soweit sich dadurch die Größen für die Gebühren-
bemessung ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung
wesentlich erhöht.



(2) Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und
Erwerber, nach Abs. 1 Nr. 2 der Anschlussnehmer.

(3) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet
im Falle des Abs. 1 Nr. 1 der bisherige Gebührenschuldner für
die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitraum bis zum
Eingang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen.

§ 51
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche 
Wasserversorgung anschließt, 

2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der
öffentlichen Wasserversorgung entnimmt,

3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche
Zustimmung der Gemeinde weiterleitet,

4. entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses
nicht unverzüglich der Gemeinde mitteilt, 

5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der 
Vorschriften der Satzung, anderer gesetzlicher oder
behördlicher Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln
der Technik errichtet, erweitert, ändert oder unterhält, 

6. entgegen § 17 Abs. 4 Materialien und Geräte verwendet,
die nicht entsprechend den anerkannten Regeln der 
Technik beschaffen sind, 

7. entgegen § 17 Abs. 5 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen
so betreibt, dass Störungen anderer Anschlussnehmer,
störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des
Wasserwerks bzw. Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte
des Trinkwassers eintreten.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG 
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Mitteilungspflichten
nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 51 Abs. 1 und 2 dieser Satzung
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt.

§ 52
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1) Für Schäden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbrechung
der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der
Belieferung erleidet, haftet die Gemeinde aus dem Benut-
zungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesund-
heit des Wasserabnehmers, es sei denn, dass der Schaden
von der Gemeinde oder einem ihrer Bediensteten  oder
einem Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig
verursacht worden ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der
Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrläs-
sigkeit der Gemeinde oder eines ihrer Bediensteten oder
eines Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines ver-
tretungsberechtigten Organs der Gemeinde verursacht 
worden ist.

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei
vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2) Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern 
anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungs-
unternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen.
Die Gemeinde ist verpflichtet, den Wasserabnehmern auf
Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein
drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit
Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumut-
barer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur
Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15,00 Euro.
(4) Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser an

einen Dritten weiterzuleiten (§ 8 Abs. 1), und erleidet dieser
durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch

Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so 
haftet die Gemeinde dem Dritten gegenüber in demselben
Umfang wie dem Wasserabnehmer aus dem
Benutzungsverhältnis.

(5) Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen
Dritten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen 
Möglichkeiten sicherzustellen, dass der Dritte aus unerlaubter
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche
erheben kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen
sind. Die Gemeinde weist den Anschlussnehmer darauf bei
Begründung des Benutzungsverhältnisses besonders hin.

(6) Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich der
Gemeinde oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen
Unternehmer mitzuteilen. Leitet der Anschlussnehmer das
gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese
Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 53
Haftung von Wasserabnehmern und

Anschlussnehmern
(1) Der Wasserabnehmer haftet für schuldhaft verursachte 

Schäden, die insbesondere infolge einer unsachgemäßen
Benutzung oder den Bestimmungen dieser Satzung zuwider-
laufenden Benutzung oder Bedienung der Anlagen zur
Wasserversorgung entstehen. Der Anschlussnehmer haftet 
für Schäden, die auf den mangelhaften Zustand seiner Anlage
(§ 17) zurückzuführen sind.

(2) Der Haftende hat die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter
freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht
werden. Sind Ansprüche auf Mängel an mehreren Verbrauchs-
anlagen zurückzuführen, so haften die Wasserabnehmer als
Gesamtschuldner.

VI. Steuern, Übergangs- und
Schlussbestimmungen

§ 54
Umsatzsteuer

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten
Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten)
zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten
noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteu-
ergesetz jeweils festgelegten Höhe.

§ 55
Inkrafttreten

(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungs-
recht bereits    entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung
die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens
der Abgabeschuld gegolten haben.

(2) Diese Satzung tritt am  01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Wasserabgabesatzung vom 01.08.1997 (mit allen späteren
Änderungen) außer Kraft.

————————————————————————————
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird
nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist: der
Sachverhalt der die Verletzung begründen soll ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind.

Riederich, den 10. Dezember 2009

Bender
Bürgermeister


